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11 Nachruf – Herr Michael Hackner    
 

 
Nachruf 

 
Am 19. Januar 2021 ist Herr 

 
Michael Hackner  
ehemaliger Kreisrat 

 
im Alter von 86 Jahren verstorben. 

 
Herr Michael Hackner gehörte von 1972 bis 1984 
dem Kreistag des Landkreises Eichstätt an.  
 
Der Verstorbene hat sich im Kreistag neben den Be-
langen für seinen Heimatort Böhmfeld insbesondere 
als stellvertretender Verbandrat bei der Sparkasse 
Eichstätt engagiert. 

 
Der Landkreis Eichstätt dankt Herrn Michael Hack-
ner für seine engagierte ehrenamtliche Mitarbeit. 
Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren. 

 
Eichstätt, 29. Februar 2021 

 
Alexander Anetsberger 

Landrat 
 

 

 
12       Nachruf – Herr Johann Thiermeier  

 

 

Nachruf 
 

Am 22. Januar 2021 ist  
Herr Altbürgermeister 

 
Johann Thiermeier 

 
im Alter von 92 Jahren verstorben. 

 
Herr Johann Thiermeier war von 1966 bis 1978 Bür-

germeister der damals noch eigenständigen Ge-
meinde Buchenhüll (jetzt Eichstätt). 

 
Der Verstorbene hat sich in der schwierigen Zeit der 
Landkreis- und Gemeindegebietsreform durch sei-
nen persönlichen Einsatz große Verdienste für die 

Gemeinde Buchenhüll erworben.  
 
Der Landkreis Eichstätt dankt dem Verstorbenen für 
seine treue und gewissenhafte Pflichterfüllung und 
wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
 

Eichstätt, 29. Januar 2021 
 
 

Alexander Anetsberger 
Landrat 

 
 
 
 
 

 
13 Allgemeinverfügung zur Einhaltung von Biosicher-

heitsmaßnahmen für Geflügel im Landkreis 
Eichstätt zu präventiven Zwecken 

 
 

A M T S B L A T T  
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Das Landratsamt Eichstätt erlässt auf Grund von § 6 Abs. 2 der 

Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-

Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-

tober 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung 

(ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 

2020 (BGBl. I S. 1170) i .V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Ver-

ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 

2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Geset-

zes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf 

dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landess-

traf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) 

BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 

vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist] und Art. 

3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 

(GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-

U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 

(GVBl. S. 370) geändert worden ist folgende 

 
Allgemeinverfügung: 

 
 

1. Halter von Geflügel im Landkreis Eichstätt bis einschließlich 

1.000 Stück Geflügel haben sicherzustellen, dass 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonsti-

gen Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt 

oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels 

von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener 

Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten 

werden und dass diese Personen die Schutz- oder Ein-

wegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder 

sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich able-

gen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt 

und desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Ge-

brauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel 

die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verlade-

platz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach 

jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließ-

lich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegen-

stände gereinigt und desinfiziert werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend 

von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsver-

ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügel-

transports auf einem befestigten Platz gereinigt und 

desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die 

in der Geflügelhaltung eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem an-

deren Stall oder, in den Fällen des Buchstaben b, im 

abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und des-

infiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durch-

geführt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht 

werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtun-

gen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels nach je-

der Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, ge-

reinigt und desinfiziert wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der 

Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ab-

legen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe 

vorgehalten wird. 

 

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltun-

gen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und gehaltene Vögel 

anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur 

Schau gestellt werden, sind im Landkreis Eichstätt verbo-

ten.  

 

3. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-

Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, 

Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige 

oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im 

gesamten Landkreis Eichstätt.  

 

4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1. bis 3. des 

Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 

4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 

5. Kosten werden nicht erhoben. 

 

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung als bekannt gegeben.  

 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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Gründe: 

 
Das Landratsamt Eichstätt ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sach-

lich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfah-

rensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 

 

Begründung zu Nr. 1  

Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 1 der Verfügung er-

folgt in Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 Absatz 1 Geflügel-

pest-Verordnung, die generell erst für Geflügelhaltungen ab 

1.000 Stück Geflügel gelten, auf Grundlage des § 6 Abs. 2 Ge-

flügelpest-Verordnung.  

Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem 

durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt 

mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa 

Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, 

ist es erforderlich, die Geflügelhaltungen im Landkreis zu schüt-

zen und den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in bzw. 

aus Nutzgeflügelbestände zu vermeiden. Die Anordnung der un-

ter Nr. 1 der Verfügung genannten Maßnahmen sind geeignet, 

das Risiko des Eintrags von Geflügelpestvirus in Geflügelhaltun-

gen bzw. dessen Verbreitung zu vermindern. 

 

Begründung zu Nr. 2 

Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und –märkten 

sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und gehaltenen 

Vögeln anderer Arten als Geflügel in Nr. 4 dieser Allgemeinver-

fügung ergibt sich aus § 4 Abs. 2 der ViehVerkV i.V.m. § 7 Abs. 

6 der Geflügelpest-Verordnung. Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 

Abs. 1 Nr. 4 TierGesG kann die zuständige Behörde zur Vorbeu-

gung von Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen 

über die Durchführung von Veranstaltungen, anlässlich derer 

Tiere zusammenkommen, erlassen. Das gemäß Nr. 2 der Verfü-

gung angeordnete Verbot Geflügelausstellungen, -schauen und 

–märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und 

gehaltenen Vögeln anderer Arten als Geflügel im Landkreis 

Eichstätt ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltun-

gen gegebenen engen Kontakt von Tieren ein bislang nicht ab-

schätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen Verkauf 

eine Verschleppung von potentiell infizierten Tieren möglich ist. 

 

Begründung zu Nr. 3 

Das in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allgemeine 

Fütterungsverbot von Wildvögeln erfolgt auf Grundlage von Art. 

6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG, da virushaltige Ausscheidungen 

von Wildvögeln jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel 

und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit Influenzavi-

ren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren können. 

Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem 

durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt 

mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa 

Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Um 

die Verbreitung des Virus durch direkten Kontakt zwischen Wild-

vögeln so weit wie möglich zu vermeiden ist es aus fachlichen 

Erwägungen erforderlich, Fütterungen von Wildvögeln zu unter-

binden, denn die Fütterungsplätze stellen naturgemäß entspre-

chende „Hot-Spots“ dar, an denen viele Wildvögel zur gleichen 

Zeit zusammentreffen. 

 

Begründung zu Nr. 4 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 bis 

3 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 

4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza H5N8 

um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche 

handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden 

und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maß-

nahmen zum Schutz vor der Verschleppung der Seuche müssen 

daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung greifen. Es 

kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtli-

chen Verfügung zur Prävention der Seucheneinschleppung ge-

richtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Inte-

resse an der sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes pri-

vates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuel-

len Widerspruchs. 

 

Begründung zu Nr. 5 

Die Kostenentscheidung in Nr. 5 dieses Bescheides beruht auf 

Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesund-

heitsgesetzes (BayAGTierGesG). 

 

Begründung zu Nr. 6 

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schrift-

licher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wo-

chen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-

ben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 

4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens 

der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 

Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese All-

gemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Landkreises Eichstätt als bekannt gegeben gilt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München erhoben werden.  

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a. Schriftlich oder zur Niederschrift   
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet:   
 

Bayerisches Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 

b. Elektronisch  
 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München auch elektronisch nach Maßgabe der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden.  
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  

 
– Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an folgende 
Adresse: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht „poststelle@vg-
m.bayern.de“ 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

       Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes 
Eichstätt bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-

bühr fällig.  

Landratsamt Eichstätt, 02.02.2021 

 
Ewald 
Regierungsrätin 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


